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Morgen Anusgave 1 Beiblatt zu Nr 155 der Saale Zeitung
Halle und Umgebung

Halle den 31 April 1917

Neue Einſchränkungen in Kleidern
Wäſche und Schuhen

Zur weiteren Streckung der vorhandenen Vorräte an
Web Strick und Schuhwaren hat die Reichs
bekleidungsſtelle neue Richtlinien über die Erteilung von
Bezugsſcheinen aufgeſtellt die eine weitere erhebliche
Einſchränkung des Bezugs an Kleidern Wäſche und
Schuhen bringen Wie in der Begründung der neuen Richt
linien hervorgehoben wird ſind allerdings vorläufig noch
leine zwingenden Vorſchriften erlaſſen worden Man will
warten bis die nächſte Beſtandsaufnahme vollſtändig Klar
heit über die Wirkung der Bezugsſcheinregelung in den ein
zelnen Bezirken des Reichs ergeben wird

Den für die Ausfertigung von Bezugsſcheinen zu
ſtändigen Behörden hat die Reichsbekleidungsſtelle eine
Beſtandsliſte zugeſandt die die für eine Perſon

Bekleidungs
gegenſtänden genau angibt Beiſpielsweiſe ſollen geausreichende Anzahl von
nügen

für einen Herrn ein Werktags und ein Sonn
tagsanzug ein Ueberzieher oder Umhang zwei Arbeits
kittel zwer Weſten zwei Arbeitshoſen zwei Berufs
ſchürzen ein Paar Winterhandſchuhe und ſechs Taſchen
tücher drei Ober drei Unter und zwei Nachthemden
drei Unterhoſen vier Paar Strümpfe

für Damen zwei Werktagskleider ein Sonntags
kleid ein Kleiderrock zwei Bluſen oder Jacken ein Mantel
oder Umhang ein Umſchlagetuch ein Morgenrock drei
Schürzen ein Paar Winterhandſchuhe ſechs Taſchentücher
vier Taghemden drei Nachthemden oder Nachtjacken vier
Beinkleider oder Hemdhoſen drei Unterröcke vier Paar
Strümpfe außerdem für beide Geſchlechter je drei Paar
Schuhe oder Stiefel ein Paar Hausſchuhe oder Pantoffel
drei Kiſſenbezüge zwei Bettücher zwei Bettbezüge eine
Woll oder Steppdecke drei Handtücher zwei Küchen oder
Geſchirrtücher drei Staub Seifen oder Scheuertücher

Jn der Regel ſollen Perſonen die an Kleidung Wäſche
und Schuhwerk Beſtände wie ſie in der erwähnten Beſtands
liſte aufgeführt ſind beſitzen Bezugsſcheine für weitere r

Aus
nahms weiſe können aber an Perſonen die durch ihren
Beruf oder durch ihre Beſchäftigung zu einem größeren Auf
wande an Kleidung gezwungen ſind in mäßigem Umfange
auch über den in der Beſtandsliſte vorgeſehenen Beſtand an
Kleidungsſtücken hinaus Bezugsſcheine gewährt werden Vor
Ausſtellung eines Bezugsſcheines hat jeder Antragſteller
ſeinen Beſtand an Kleidung Wäſche und Schuhen wahr
heitsgemäß anzugeben Beſitzt er die vorerwähnte Anzahl

vor werth er keänen inruch auf einen Vezugs

oder ähnliche Gebrauchsgegenſtände nicht erhalten

ſchein Wenn die Bezugsſcheinſtelle Zweifel an der Richtig

keit oder Vollſtändigkeit der mündlichen Angaben über den
Beſtand hat iſt der Antragſteller verpflichtet einen Frage
bogen auszufüllen und die Richtigkeit der gemachten An
gaben durch Unterſchrift zu beſtätigen Falſche Erklärungen
werden mit ſchwerer Strafe geahndet

Um einer Verſchwendung von Stoffen vorzubeugen hat
die Reichsbekleidungsſtelle durch eine beſondere Bekannt
machung Höchſtmaße bei Bewilligung und Abgabe von
Stoffen feſtgeſetzt Jede BVezugsſcheinausgabe muß ſich bei
der Ausfertigung von Bezugsſcheinen nach der von der
Reichsbekleidungsſielle gefertigten Liſte der Stoffhöchſtmaße
richten Jn genau eingeteilten Tabellen werden für beider
lei Geſchlechter für alle in Frage kommenden Bekleidungs
gegenſtände genaue Maße je nach der Breite des Stoffes
vorgeſchrieben Beiſpielsweiſe dürfen für einen Herren
an zug nicht mehr als durchſchnittlich 3 Meter Stoff ver
wendet werden Eine weitere Verordnung der Reichs
bekleidungsſtelle beſtimmt daß in Ausnahmefällen bei
Männern von Größe 52 ab aufwärts bei Frauen von
Größe 48 ab aufwärts und bei Umſtandskleidern bis zu
15 Prozent der vorgeſchriebenen Htoffmengen mehr ver
wendet werden dürfen Endlich werdan auch die Reiſe und
Verſandkollektionen eingeſchränkt Sämtliche Vorſchriften
der Reichsbekleidungsſtelle treten am 3 April in Kraft

Aus Geld wird Munition Munition ſpart deutſches Blut
Drum zeichne jeder ſoviel er kann Kriegsanleihe

Sonntag 1 April 1917

Der Allgemeine Bürgerverein für ſtädtiſche
Intereſſen

hatte am Freitag eine öffentliche Verſammlung in die Kaiſer
Wilhelmshalle einberufen in der Herr Sanitätsrat Dr Her z

feld über die Blattern oder
Pogen

ſehbarer Zeit eine Pockenepidemie auftreten könnte

uilter Man unterſcheidet im Verlauf der Kra

der Jnhalt ſich trübt
fung

es tritt ſcheinbar Beſſerung ein

ſchlimmerung ein und es entſtehen grimmige Schmerzen

befinden ſich am ganzen Körvper

beginnen die Pocken am 10 Tage einzutrocknen

ein die bis zum Tode dauern
Lungenentzündung eitrige
der großen Gelenke Mittelohrkatarrh beobachtet

zent bei ſchwereren 35 Prozent

weichendem Verlauf
Die Heimat der Blattern iſt wahrſcheinlich Jndien

Peſt aufgetreten

alle Maßregeln gegen die Krankheit zwecklos
den Jahrhunderte liegen wenig Nachrichten vor

Das Blatterngift iſt hauptſächlich in Lymphe
Schorf der Pockenpuſteln enthalten Es geht leicht auf Leib und
Bettwäſche Gardinen und Wände über es bleibt monatelang
wirkſam Gewöhnlich dringt das Gift durch die Schleimhaut der
Atmungswege in den Körper ein Empfänglich ſind 95 98 Pro
zent aller Menſchen am meiſten Kinder

Die Behandlung fordert die ganze Kunſt des Arztes heraus
Dabei iſt bis jetzt kein Mittel bekannt die eigentliche Blattern
krankheit abzukürzen oder ungefährlich zu machen Daher müſſen
wir eifrig danach ſtreben die Anſteckung zu verhüten
Dazu gibt es 2 Wege 1 die Abſperrung der Pocken
kranken von Geſunden ſehr wichtig wäre hier ein ſtreng
durchgeführtes Kurpfuſchereiverbot auf den 2 Weg zur Ver
hütung der Blattern wurde man durch die Erfahrungen gewieſen
daß Leute die die Blattern einmal überſtanden haben faſt nie
wieder davon befallen wurden und daß das Eindringen des
Blatterngiftes in eine kleine Wunde Jmpfung eine viel
mildere Form der Erkrankung hervorruft als die auf natür
lichem Wege erfolgte Anſteckung Die Jmpfung wird in China
und Oſtaſien ſeit faſt 2000 Jahren geübt in Europa eit etwa
1720 Man verwendet ſeit den 1796 von dem engliſche Arzte
Jenner angeſtellten Verſuchen Kuhpockenlymphe dazu weil die
Menſchenblattern auf Haustiere übertragen ihre Gefährlichkeit
verlieren Die Jmpfung gibt aber keinen dauernden Schutz ſie
verliert nach etwa 10 Jahren ihre Wirkſamkeit Wenn nun
eine einzige Erkrankung in eiiem bis dahin pockenfreien Lande
ſämtliche Bewohner in großes Unglück ſtürzen kann ſo ergibt
ſich für ieden einzelnen die Pflicht ſich und ſeine Angehörigen
nach Möglichkeit vor der Krankheit zu ſchützen und der Staut
muß die Säumigen hierzu anhalten Die wichtigſten und unent
behrlichſten Mittel zur Fernhaltung der Blatternkrankheit ſind
alſo gewiſſenhafte Durchführung der Anzeigepflicht und der not
wendigen Abſperrungsmaßregeln außerdem tatikäftige Durch
führung des allgemeinen Jmpfzwanges

ſtteſdeutsche Privat Banſc

ſprachZer Redner führte etwa folgendes aus Nach 45jähriger

Ruhepauſe tauchen hier und da Befürchtungen auf daß in ab
Darum er

ſcheint es angebracht über dieſe Krankheit einmal h zu
nTieit 3 Ab

chnitte 1 die Zeit der verborgenen Anſteckung 13 14 Tage
2 Krankheitsbeginn Fiebererſcheinungen 4 Tage 3 die
eigentliche Krankheit Die Blattern treten in 5 Tagen ſchub
weiſe auf am Kopfe der Raſe dann an Bruſt Rücken Armen
zuletzt an den Beinen Auf der Haut zeigen ſich zunächſt unter
leichtem Jucken und Brennen leicht erhabene hirſekorngroße
blaßrote Fleckchen die ſchnell größer röter knötchenförmig wer
den und an deren Spitze ſich am 4 Tage kleine helle Bläschen
bilden Dieſe wachſen bis zur Größe einer Erbſe an während

Jn der Mitte zeigt ſich jetzt eine Vertie
Die Bläschen wachſen weiter und werden am 6 Tage

eitrig Sobald der Ausſchlag heraus iſt läßt das Fieber nach und
Jn leichten Fällen wenn die

Puſteln vereinzelt ſtehen iſt jetzt die Krankheit wirklich über
wunden Wenn die Pocken dicht ſtehen tritt ſehr bald eine 7

er
Kranke iſt in dieſem Zuſtande nicht wiederzuerkennen und er
bietet einen entſetzlichen Anblick Das Geſicht iſt geſchwollen
Sprache ſchwierig Schlucken erſchwert UAnzählige Pockengeſchwüre

Häufig ſtellen ſich Delirien
ein Ueberſteht der Kranke dieſen Abſchnitt der Krankheit ſo

Es bleiben
bräunliche Borken zurück die weißglänzende Vertiefungen hinter
laſſen Die ſogenannten ſchwarzen Pocken entſtehen wenn in die
Puſteln Blut eindringt Sie führen meiſt zum Tode Die ſchwerſte
Form ſind die blutenden Blattern ihr Beginn gleicht dem der
puſtulöſen Form Später aber ſchwillt die Haut unförmlich an
Der Atem iſt ſtinkend Stimme heiſer oder klanglos Am 4 oder
5 Tage ſtellen ſich Blutungen aus allen natürlichen Oeffnungen

Als Folgeerſcheinungen werden
Bruſtfellentzündung Vereiterungen

Die Sterblichkeit beträgt bei leichteren Seuchen 10 Pro

Das Erkennen der Krankheit iſt in ihrem 3 Abſchnitt eigent
liche Krankheit leicht ſchwierig aber im Beginn und bei ab

Jn Eu
ropa ſind ſie zum erſten Male vermutlich in der anthoniniſchen

Sehr merkwürdig iſt die Anſicht des römiſchen
Arztes Gallenus der die Blattern für einen natürlichen Ent
wickelungsvorgang hielt durch den das verfaulte Blut an die
Oberfläche käme wobei diejenigen geſund würden bei denen
der Ausſchlag recht zahlreich erfolgte ſo daß die ſchwarzen oder
blutigen Pocken beſonders günſtig ſeien weil ſie das ſchwarzr Blut
ausſcheiden Zum Glück hat er nur zum Teil recht ſonſt wären

Ueber die folgen
Jm 6 Jahr

hundert traten ſie in Frankreich auf im 11 Jahrhundert wurden
mehrere Kreuzheere durch Blattern und BVeulenpeſt vernichtet
in Dänemark erſchien die Krankheit 1527 nach Grönland kam

g ten a e Eiter und
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u ä eerund n
fragen beantwortet hatte wurde die mit der
Mahnung des Vorſitzenden Herrn ienur Mfönner
dem ärztlichen Rate zu folgen geſchloſſen

Die Eier werden billiger Wie uns die Provingzialeierſtes
in Magdeburg mitteilt wird Anfang des nächſten Monats der
Erzeugerhöchſtpreis für die Eier herabgeſetzt werden

Jubiläen Von den Mitgliedern des Halleſchen Lebrer
vereins vollenden mit Schluß dieſes Schuljahres die Herren
Keil Peinze Schönfeld und S Wagner ihre 49jährige und Föhſe
W Heber Henſchel Saupe Schimpf O Schröder E Schulse
Wiegel und Bauer Gröbers ihre 25jährige Dienſtzeit

Einen jetzt gewiß ſeltenen Fund machten zwei Lehrlinge
eines Möbelgeſchäfts indem ſie vor dem Hauſe Trothaer Str 16
eine etwa Pfund ſchwere Leberwurſt fanden Die in dieſem
Falle nicht ehrlichen Finder bemühten ſich durchaus gar nicht
den Verlierer der vielleicht nicht weit davon war f
ſondern machten kurzen Prozeß mit dem unverhofften Biſſen
indem ſie ihn brüderlich teilten und dann ſefort ohne Brot in
den hungrigen Magen verſchwinden ließen

Miſſionstagung in Halle Die Tagung der Miſſion
der Provinz Sachſen im Februar d J mußte wegen der
ſchwierigkeiten und der in Halle geſteigerten Kohlennot in letzter
Stunde abgeſagt werden Die Tagung ſoll nunmehr in der Woche
nach Jubilate am 30 April und 1 Mai abgehalten werden

Provinzial Nachrichten
Schkopau 31, März Beſuch aus den Lüften Am

Mittwoch traf hier ein Flugzeug ein das von einem Sohne unſerer
Gutsherrſchaft Leutnant von Trotha geführt wurde und in der
Nähe unſeres Dorfes landete Dem Fahrzeug einem engliſchen
von unſeren Truppen erbeuteten Doppeldeder entſti
Offiziere die auf dem Schloſſe einen mebrſtündiegen
ſtatteten und zwiſchen 5 und 6 Uhr wieder aufflogen um t
Gotha zu fahren von dort aus wollten die Herren nach

z e
Belgien

zurückfliegen
49 Bennſtedt 31 März Auszeichnung Die drei

Söhne des Kaufmanns Albin Friedrich von hier ſind mit dem
Eiſernen Kreuz ausgezeichnet Einer ſteht als Leutnant
Weſten der andere als Unteroffizier ebenda und der
Schütze bei einer Maſchinengewehr Komp im Oſten

Bernburg 31 März Billigere Eier Bei nunſerer Einwohner wird es Befremden erregt haben
Stadt Köthen die Eier billiger verkauft als unſere ſtädtif
Behörde Dies erklärt ſich aber dadurch daß ein Köthbener Bür

ſtellt hat mit der Beſtimmung die Eier immer 4 Pfennis billiger
zu verkaufen als in den anderen anhaltiſchen Städten

Halberſtadt 31 März Größere Anterſchleife ſind
in einem hieſigen Reſervelazarett verübt worden Mehrere dort
beſchäftigte Frauen haben von den dort zu
räten nach und nach ein ganzes Warenlager zuſammengeſiohlen

Meuſelwitz 31 März Großfener Kürgzlich brannte das
große Werkſtattgebäude der Eiſengießerei von Heymer S Pilz
aus Viele wertvolle Maſchinen in der Schleſſerei und Decherei
ſind vom Feuer zerſtört worden Der Schaden iſt groß

Weimar 341 März Geh Reg Rat Pomnplis
Am 28 d M verſtarb der Vorſitzende des Vorſtandes der

d
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tne eLeipzig 31 März Ein Erinnerungsblatt fürſchneeſchippende Schüler Der Rat der Stadt Leipzig
hat den Schülern höherer Lehranſtalten die ſich nach den großen
Schneefällen dieſes Winters als habenErinerungsblätter an die freiwillige Hilfsarbeit Der
Leipziger Graphiker Profeſſor Bruno Héroux hat dieſen
Zweck eine Radierung geſchaffen Das Vild trägt die Aufſchrift

Den wackeren Schneeſchippern Andenken an den Kriegswinter
1917 Das Bild kommt in dieſen Tagen zur Vertellung

Leipzig 31 März Erfolg reicher Schwoindel
Auf eine ganz raffinierte Art wurde ein hieſiger Juwelier um
drei Brillantkolliers im Werte von 1200 Mark betrogen Ein
Unbekannter in der Uniform eines Gardeinfa mit den
Achſelſtücken F A hat ſich bei einer hieſigen Familie unter dem
Vorgeben eingeführt mit dem Sohne im Lazarett gelegen u
haben Er hat dann einen Juwelier erfucht drei Brillantkollkers
zur Auswahl in die Wohnung der dieſem bekannten Familie za
ſenden und hierzu eine Zeit bezeichnet von der er wußte daß die
Familie nicht zu Hauſe war Zu der bezeichneten Zeit bat er
die Wohnung der Familie wieder aufgeſucht und von dem Dienſt
mädchen Einlaß erhalten Als dann von dem Juwelier die
Brillantkolliers abgegeben worden ſind hat er ſie in Empfang
genommen und iſt damit verſchwunden

Vwmiversität Frankfurt N
Das Vorlesungsverzeichnis far das am 16 Apr be

ginnende Sommer Semester ist erschienen und wird vom
Sekretariat Jordanstrasse 17 gegen Voreinsenäung v S Pig

W oststrasse 12

ſrumaitentTechnikum Altenburg
Ingenieur Technikoer Werkweister
Abtei ungen Masobinenban Klektro

Automobilbau b Laborat

inlliche Brkannimachungen

Bekanntmachung
S StroßenbeleuchtungIm Monat April 1917 brennen die Gaslaternen

vom 1 bis 10 von 74 Uhr abends bis 5 Ubr früb
vom 11 bis 15 von 76 Uhr abends bis 46 Uhr frühvom 16 bis 20 von 824 Uhr abends bis 56 Uhr t
vom 21 bis 30 von 88 Uhr abends bis Uhr früh

Halle den 29 Märs 1917 Der Magiſtrat
Lyzeum und Oberlyreum

er Franckeschen Stiftungen
Das Schuljahr beginnt Die 17 Aprll s UhrAnnahme der neun eintretendes g

Tau und owie das letzteuetus Baftver

vruÖ Wö m22

Aufruf
Deutſche Jnduſtriearbeiter

Der lange Froſt und hindernde Umſtände haben die Fertigſtellnng wichtiger Kriegsarbeiten ver
zögert Es gilt das Verſäumte mit Anſpannung aller Kräfte einzuholen
und Betrieben in denen rückſtändige Arbeiten nachzuholen ſind

Daher darf in den Werkſtätten

die Arbeit am Karfreitag am Himmelfahrtstage und an den Ofter
und Pfingſtfeiertagen

nicht völlig ruhen Der Kampf an der Front ruhi an dieſen Tagen auch nicht Unſere Brüder im
Schützengraben brauchen die Munition

Es wird erwartet daß jeder der Aufforderung ſeiner Werksleitung falls dieſe eine Weiterarbeit
an den Feiertagen für erforderlich hält willig nachkommt Es kommt auf die Kraft eines jeden einzelnen an

Der ſtellvertretende Hommandierende General des IV Armeekorps

LIIIIIXIIIIITSeneral der Jnfanterie à la oute des Auſftſchiffer Betethes Kr 3

n



Sechſte Kriegsanleihe
5 Deutſche Reichsanleihe

4 Deutſche Reichsſchatzanweiſungen auslosbar mit 110 bis 120

Zur Beſtreitung der durch den Krieg erwachſenen Ausgaben werden weitere 5 h Schuldverſchreibungen
des Reichs und 4 Reichsſchatzanweiſungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt

Das Reich darf die Schuldverſchreibungen früheſtens zum 1 Oktober 1924 kündigen und kann daher
auch ihren Zinsfuß vorher nicht herabſetzen Sollte das Reich nach dieſem Zeitpunkt eine Ermäßigung des
Zinsfußes beabſichtigen ſo muß es die Schuldverſchreibungen kündigen und den Jnhabern die Rückzahlung
zum vollen Nennwert anbieten Das gleiche gilt auch hinſichtlich der früheren Anleihen Die Jnhaber
können über die Schuldverſchreibungen und Schatzanweiſungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit
durch Verkauf Verpfändung uſw verfügen

Die Beſtimmungen über die Schuldverſchreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entſprechende
Anwendung

1 Annahmefſtellen
Zeichnungsſtelle iſt die Reichsbank

nungen werden

von Donnerstag den 15 März bis
WMaontag den 16 April 1917

mittags 1 Ahr

bei dem KontorderReichshauptbankfürWertpapiere
in Berlin Poſtſcheckkonto Berlin Nr 99 und bei allen
Zweig anſtalten der Reichsbank mit Kaſſeneinrich
tung entgegengenommen Die Zeichnungen können auch
durch Vermittlung der Königlichen Seehandlung
Preußiſchen Staatsbank der Preußiſchen Central
Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin der König

Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweig
anſtalten wie ſämtlicher Ban ken Bankiers nd
reihe vWffen tlichen Sparkaſſen

und ihrer Verbände ieder Lebensverſicherungs
geſellſchaft jeder Kreditgenoſſenſchaft und
jeder Poſtanſtalt erfolgen Wegen der Poſtzeichnungen
ſiehe Ziffer 7

Zeichnungsſcheine ſind bei allen vorgenannten Stellen
zu haben Die Zeichnungen können aber auch ohne Ver
wendung von Zeichnungsſcheinen brieflich erfolgen

2 Einteilung Zinſenlauf
Die Schuldverſchreibungen ſind in Stücken zu

20000 10000 5000 2000 1000 500 200 und 100 Mark
mit Zinsſcheinen zahlbar am 2 Januar und 1 Juli jedes
Jahres ausgefertigt Der Zinſenlauf beginnt am 1 Juli
1917 der erſte Zinsſchein iſt am 2 Januar 1918 fällig

Die Schatzanweiſungen ſind in Gruppen eingeteilt und
in Stücken zu 20000 10 060 5000 2000 und 1000 Mark
mit dem gleichen Zinſenlauf und den gleichen Zinsterminen
wie die Schuldverſchreibungen ausgefertigt Welcher Gruppe
die einzelne Schatzanweiſung angehört iſt aus ihrem Text
erſichtlich

Zeich

3 Einlöſung der Schatzanweiſungen
Die Schatzanweiſungen werden zur Einlöſung in Grup

pen im Januar und Juli jedes Jahres erſtmals im Januar
1918 ausgeloſt und an dem auf die Ausloſung folgenden
1 Juli oder 2 Januar mit 110 Mark für je 100 Mart
Nennuwert zurückgezahlt Es werden jeweils ſo viele
Gruppen ausgeloſt als dies dem planmäßig zu tilgenden
Betrage von Schatzanweiſungen entſpricht

Die nicht ausgeloſten Schatzanweiſungen ſind ſeitens
des Reichs bis zum 1 Juli 1927 unkündbar Früheſtens
auf dieſen Zeitpunkt iſt das Reich berechtigt ſie zur Rück
zahlung zum Nennwert zu kündigen jedoch dürfen die Jn
haber alsdann ſtatt der Barrückzahlung ige bei der fer
neren Ausloſung mit 115 Mark für je 100 Wark Nenn
wert rückzahlbare im übrigen den gleichen Tilgungs
bedingungen unterliegende Schatzanweiſungen fordern
Früheſtens 10 Jahre nach der erſten Kündigung iſt das
Reich wieder berechtigt die dann noch unverloſten Schatz
anweiſungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen
jedoch dürfen alsdann die Jnhaber ſtatt der Barzahlung
3 ige mit 120 Mark für je 100 Mark Nennwert
rückzahlbare im übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen
unterliegende Schatzanweiſungen fordern Eine weitere

W

Bedingungen
Kündioung iſt nicht zuläſſig Die Kündigungen müſſen
päteſtens ſechs Monate vor der Rückzahlung und dürfen
nur auf einen Zinstermin erfolgen

Für die Verzinſung der Schatzanweiſungen und ihre
Tilgung durch Ausloſung werden fährlich 5 vom Nenn
wert ihres urſprünglichen Betrages aufgewendet Die er
ſparten Zinſen von den ausgeloſten Schatzanweiſungen
werden zur Einlöſung mitverwendet Die auf Grund der
Kündiqungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten
Schatzanweiſungen nehmen für Rechnung des Reichs weiter
hin an der Verzinſung und Ausloſung teil

Am 1 Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht aus
geloſten Schatzanweiſungen mit dem alsdonn für die Rück
zahlung der ausgeloſten Schatzanweiſungen maßgebenden
Betrage 110 1159 oder 120 zurückgezahlt

4 Zeichnungspreis,
Der Zeichnungspreis beträgt

für die e Reihrneerher wenn Stücke
verlangt werden OS Mark

5 Reichsanleihe wenn Eintragung
in das Reich sſchulbuch mit
Sperre bis zum 15 April 1918
beantragt wird 97,80 Mark

Reichsſchatzanweiſungen 98 Mark
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der
üblichen Stückzinſen

5 Zuteilung Stüchelung
Die Zuteilung findet tunlichſt bald nach dem Zeich

nungsſchluß ſtatt Die bis zur Zuteilung ſchon bezahlten
Beträge gelten als voll zugeteilt Jm übrigen entſcheidet
die Zeichnungsſtelle über die Höhe der Zuteilung Be
ſondere Wünſche wegen der Stückelung ſind in dem
dafür vorgeſehenen Raum auf der Vorderſeite des Zeich
nungsſcheines anzugeben Werden derartige Wünſche nicht
zum Ausdruck gebracht ſo wird die Stückelung von den
Vermittlungsſtellen nach ihrem Ermeſſen vorgenommen
Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann
nicht ſtattgegeben werden

Zu allen Schatzanweiſungen ſowohl wie zu den Stücken der
Reichsanleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag
vom Reichsbank Direftorium ausgeſtellte Zwiſchenſcheine
ausgegeben über deren Umtauſch in endgültige Stücke das Er
forderliche ſpäter öffentlich bekanntgemacht wird Die Stücke unter
1000 Mark zu denen Zwiſchenſcheine nicht vorgeſehen ſind werden
mit möglichſter Beſchleunigung fertiggeſtellt und voraueſichtlich
im September d J ausgegeben werden

6 Einzahlungen
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom

31 März d J an voll bezahlen Die Verzinſung eiwa
ſchon vor dieſem Tage bezahlter Beträge erfolgt gleichfalls
erſt vom 31 März ab

Die Zeichner ſind verpflichtet

309 des zugeteilten Betrages ſpäteſtens am 27 April d

26 n r r t 24 Mai r25 n u u v 21 Juni 725 a t 18 Juli tzu bezahlen Frühere Teilzahlungen ſind zuläſſig jedoch
nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts
Auch auf die kleinen Zeichnungen ſind Teilzahlungen jeder
zeit indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des
Nennwerts geſtattet doch braucht die Hahlung erſt ge

leiſtet zu werden wenn die Summe der fällig gewordenen
Teilbeträge wenigſtens 100 Mark ergibt

Die Zahlung hat bei derſelben Stelle zu
erfolgen bei der die Zeichnung angemeldet
worden iſt

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatz
ſcheine des Reichs werden unter Abzug von 5 h Diskont
vom Zahlungstage früheſtens aber vom 31 März ab bis
zum Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen

7 Poſtzeichnungen
Die Poſtanſtalten nehmen nur Zeichnungen auf

die 596 Reichsanleihe entgegen Auf die ſe Zeichnungen
kann die Vollzahlung am 31 März ſie muß aber ſpäte
ſtens am 27 April geleiſtet werden Auf bis zum 31 März
geleiſtete Vollzahlungen werden Zinſen für 90 Tage auf
alle anderen Vollzahlungen bis zum 27 April auch
wenn ſie nor dieſem Tage geleiſtet werden
Zinſen für 63 Tage vergütet

8 Umtauſch
Den Zeichnern neuer 4 i Schatzanweiſungen iſt es

geſtattet daneben Schuldverſchreibungen und Schatz
anweiſungen der früheren Kriegsanleihen in neue 4 o
Schatzanweiſungen umzutauſchen jedoch kann jeder Zeichner
höchſtens doppelt ſo viel alte Anleihen nach dem Nenn
wert zum Umtauſch anmelden wie er neue Schatz
anweiſungen gezeichnet hat Die Umtauſchanträge ſind
innerhalb der Zeichnungsfriſt bei derjenigen Zeichnungs
oder Vermittelungsſtelle bei der die Schatzanweiſungen
gezeichnet worden ſind zu ſtellen Die alten Stücke ſind
bis zum 24 Mai 1917 bei der genannten Stelle einzu
reichen Die Einreicher der Umtauſchſtücke erhalten zu
nächſt Zwiſchenſcheine zu den neuen Schatzanweiſungen

Die 5 Schuldverſchreibungen aller vorangegangenen
Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen die neuen
Schatzanweiſungen umgetauſcht Die Einlieferer von 5
Schatzanweiſungen der erſten Kriegsanleihe erhalten eine
Vergütung von M 1,50 die Einlieferer von 5 Schatz
anweiſungen der zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung
von M 0,50 für je 100 Mark Nennwert Die Einlie erer
von 4 h Schatzanweiſungen der vierten und fünften
Kriegsanleihe haben M für je 100 Mark Nennwert
zuzuzahlen

Die mit Januar Juli Zinſen ausgeſtatteten Stücke ſind
mit Zinsſcheinen die am 2 Januar 1918 fällig ſind die
mit April Oktober Zinſen ausgeſtatteten Stücke mit Zins
ſcheinen die am 1 Oktober 1917 fällig ſind einzureichen
Der Umtauſch erfolgt mit Wirkung vom l Juli 1917 ſo
daß die Einlieferer von April /Oktober Stücken auf ibre
alten Anleihen Stückzinſen für Jahr vergütet erhalten

Sollen Schuldhuchforderungen zum Umtauſch ver
wendet werden ſo iſt zuvor ein Antrag auf Ausreichung
von Schuldverſchreibungen an die Reichsſchuldenverwaltung
Berlin SW e 68 Oranienſtraße 92/94 zu richten Der

Antrag muß einen auf den Umtauſch hinweiſenden Ver
merkt enthalten und ſpäteſtens bis zum 20 April d J bei
der Reichsſchuldenverwaltung eingehen Daraufhin werden
Schuldverſchreibungen die nur für den Umtauſch in Reichs
ſchatzanweiſungen geeignet ſind ohne Zinsſcheinbogen aus
gereicht Für die Ausreichung werden Gebühren nicht
erhoben Eine Zeichnungsſperre ſteht dem Umtauſch nicht
entgegen Die Schuldverſchreibungen ſind bis zum 24 Mai
1917 bei den in Abſatz 1 genannten Zeichnungs oder
Vermittlungsſtellen einzureichen t

Die zugeteilten Stücke ſämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe ſeiner für
die Niederlegung geltenden Bedingungen bis zum 1 Oktober 1919 vollſtändig koſtenfrei aufbewahrt und verwaltet Eine Sperre wird durch dieſe Niederlegung nicht bedingt
der Zeichner kann ſein Depot jederzeit auch vor Ablauf dieſer Friſt zurücknehmen Die von dem Kontor ſür Wertpapiere ausgefertigten Depotſcheine werden von den
Darlehnskaßen wie die Wertpapiere ſelbſt beliehen

Berlin im März 1917
ReichsbankDirektorium

Havenſtein v Grimm
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